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Sie sprechen eine wichtige Frage
an. Wenn Sie ein Testament er
stellt haben, ist es ratsam, dieses
in regelmässigen Abständen zu

überprüfen. Speziell angezeigt ist eine
Überprüfung, wenn sich Ihre persön
liche, familiäre oder finanzielle Situation
verändert hat.

Pflichtteile beachten
Bei der Anpassung eines bereits be

stehenden Testamentes gelten dabei die
gleichen Grundsätze wie bei der Erst
erstellung. Somüssen Sie das Testament
entweder eigenhändig erstellen, das
heisst persönlich handschriftlich ver
fassen, datieren und unterzeichnen,
oder aber von einem Notar öffentlich
beurkunden lassen.
Sind keine pflichtteilgeschützten

Erben vorhanden, können Sie mit
dem Testament frei über Ihren Nach
lass verfügen. Andernfalls müssen
Sie die entsprechenden Rechte der
pflichtteilgeschützten Erben beach

ten. Pflichtteilgeschützt sind dabei
der Ehepartner, die Kinder und die
Eltern. Für Geschwister existiert kein
Pflichtteilsschutz.
Unabhängig davon, ob Pflichtteils

erben existieren oder nicht, emp
fehle ich Ihnen, auch den Fall zu
regeln, wenn eine begünstigte Per

son vor Ihnen sterben sollte. Auf
diese Weise können Sie abschlies
send bestimmen, wer schlussend
lich Ihr Vermögen erhalten soll.
Sofern Sie bestimmte Personen oder

Institutionen zwar begünstigen, diesen
aber keine Entscheidungsbefugnis bei
der Nachlassteilung einräumen wollen,
so können Sie diese als sogenannte
Vermächtnisnehmer einsetzen (man
spricht hier auch von einem Legat). Im
Gegensatz zu Erben haben Vermächtnis
nehmer lediglich Anspruch auf den
ihnen zustehenden Betrag, jedoch keine
weitergehenden Befugnisse.

Quoten vorsehen
Sowohl bei den Erben als auch bei

Empfängern von Legaten kann es zweck
mässig sein, für die Begünstigten eine
bestimmte Quote des Nachlassvermö
gens (Prozent oder Promille) und nicht
einen in absoluten Zahlen definierten
Betrag vorzusehen. Auf diese Weise be
rücksichtigen Sie eine allfällige Vermö

gensverminderung, weil sich so die
Höhe der Begünstigung parallel zur
Vermögensverminderung verringert. Da
mit verhindern Sie, dass ein Vermächt
nisnehmer plötzlich einen überpropor
tional grossen Teil des Nachlassvermö
gens erhält.
Unabhängig davon, wie Sie Ihr Testa

ment anpassen bzw. ergänzen oder ob
Sie das Testament gleich vollständig neu
erstellen, rate ich Ihnen, im neu erstel
len Testament genau zu bezeichnen,
welche Bestimmungen des alten Testa
ments keine Geltungmehr haben sollen.
Auf diese Weise schaffen Sie Klarheit.
Je nach Umfang der Änderungen und
Ergänzungen ist es sogar sinnvoll, das
gesamte alte Testament als aufgehoben
zu erklären und ein komplett neues
Testament zu verfassen.
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Wie kann ichmein Testament für Legate abändern?

Kurzantwort
Bei der Anpassung eines bereits

bestehenden Testamentes gelten
die gleichen Grundsätze wie bei
der Ersterstellung. Sowohl bei den
Erben als auch bei Empfängern von
Legaten kann es zweckmässig sein,
für die Begünstigten eine bestimm-
te Quote des Nachlassvermögens
(Prozent oder Promille) und nicht
einen in absoluten Zahlen definier-
ten Betrag vorzusehen.

ERBTEILUNG Ich (w, 72, verwitwet, zwei erwachsene Kinder
und vier Enkel) habe mein Testament schon vor längerer Zeit
verfasst. Ich überlege mir nun, gewisse Anpassungen vorzu-
nehmen. Ich möchte neu einigen Personen und Institutionen
Geldbeträge vermachen. Worauf muss ich achten, damit das
Testament in der abgeänderten Fassung gültig ist? Oder muss
ich es komplett neu schreiben?
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SUCHEN SIE RAT?
 Schreiben Sie an: Ratgeber, Neue
Luzerner Zeitung, Maihofstrasse 76,
6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Der Ratgeber der «Neuen Luzerner Zeitung»
und ihrer Regionalausgaben steht ausschliess-
lich Abonnenten zur Verfügung. Bitte geben Sie
bei Ihrer Anfrage Ihre Abopass-Nummer an. 

STADTLAUF AM 30. APRIL 2016

SIND SIE OPTIMAL VORBEREITET?

Lesen Sie unseren Ratgeber, worauf Sie
vor, während und nach dem Wettkampf
achten sollten:

www.hirslanden.ch/stanna-stadtlauf

DIE KLINIK ST. ANNA IST MEDICAL
PARTNER DES LUZERNER STADTLAUFS.

SPORTMEDIZIN ST. ANNA IM BAHNHOF
ZENTRALSTRASSE 1, 6003 LUZERN

Tolle Stimmung dank
«Gassenhauer»
ILLGAU gb. An der 5. Tanz- und Schla-
gerparty in Illgau herrschte eine sehr
gute Stimmung. Die einheimische
Schlagerband «Die Gassenhauer» und
die DJs Hochsitler und Two Face ani-

mierten die 120 Schlagerfreunde zum
Tanzen im Rhythmus von Jive, Discofox
und Foxtrott. Die Party war vom Most-
club Illgau organisiert worden und ein
voller Erfolg.

Das Musikangebot animierte zum grossen
Tanzvergnügen in Illgau.

Bild Sandro Dober

Frohes Familiensingen
Am Sonntag trafen sich einige Familien zum ersten
Familiensingen in der Kirche Illgau. Mit Begeisterung
wurden kirchliche Kinderlieder gesungen. Organisiert
wurde der Anlass durch das Familie-Fiir-Team Illgau.
Nochmals gesungen wird an den Sonntagen vom 17.
und 24. April (17.00 Uhr). Bild Guido Bürgler

Devisenhändler muss
ein Jahr ins Gefängnis
STRAFGERICHT Die Strafe
gegen einen 46-jährigen
Österreicher fiel geringer aus
als von der Staatsanwalt-
schaft beantragt.

RUGGERO VERCELLONE

Fünf Jahre Gefängnis: So lautete der
Antrag der Staatsanwältin gegen einen
Devisenhändler, der zwischen 2005 und
2009 von Pfäffikon aus über 8 Mio. Euro
und fast 760000 Franken ertrogen hat-
te. Mindestens 249 Personen hatten ihm
Gelder anvertraut. Den Hauptharst die-
ser Gelder hatte er aber nicht wie ver-
sprochen für Devisengeschäfte, sondern
für sich und seine Familie gebraucht.
Zudem brauchte er das Geld, um in
einem von ihm aufgebauten kompli-

zierten Schneeballsystem entstandene
Löcher zu stopfen (wir berichteten).

Teilbedingte Strafe
Das Strafgericht verurteilt den ge-

ständigen Österreicher wegen gewerbs-
mässigen Betrugs, mehrfacher Urkun-
denfälschung, gewerbsmässiger Geld-
wäscherei sowie der vorsätzlichen
Widerhandlung gegen das Bankengesetz
zur einer Freiheitsstrafe von 36 Mona-
ten und einer bedingten Geldstrafe von
120 Tagessätzen à 10 Franken. 12 Mo-
nate der Freiheitsstrafe muss er absit-
zen. Der Rest wurde bei einer Probezeit
von fünf Jahren aufgeschoben. Zudem
wird dem Mann, der inzwischen in
seinemHeimatland eine Ausbildung als
Skitrainer absolviert, die Tätigkeit als
Finanzdienstleister in der Schweiz für
die Dauer von fünf Jahren verboten.
Schliesslich hat der Verurteilte die

Verfahrenskosten von über 100000
Franken zu tragen, und er wird auch

die Forderungen der Geschädigten zu
begleichen haben.

Strafminderndes Geständnis
Das Gericht sah es als erwiesen an,

dass der Devisenhändler die Anleger
durch planmässiges Vorgehen arglistig
täuschte, «indem er mit seinem syste-
matischen und zielgerichteten Handeln
ein kompliziertes und undurchschau-
bares Lügengebäude schuf». Angesichts
des hohen Schadens und der grossen
Anzahl der Geschädigten sei sein Ver-
schulden als schwer zu taxieren.
Strafmindernd beurteilte das Gericht,

dass der Mann bereits im Vorverfahren
ein Geständnis ablegte und dass sich
das Verfahren über mehrere Jahre hin-
zog. Ebenso zugunsten des Beschuldig-
ten fällt laut Strafgericht ins Gewicht,
dass eine Zusatzstrafe auszufällen war.
Ohne diese Strafzumessungsfaktoren
wäre das Urteil «bedeutend höher»
ausgefallen.

Zehn neueWohnungen in Steinen
STEINEN An der Rossberg-
strasse wird ein Mehrfami-
lienhaus abgerissen und
durch einen Neubau ersetzt.

adm. Auch in Steinen entsteht derzeit
viel neuer Wohnraum. Gemäss heuti-
gem Amtsblatt plant Grundeigentümer
Pius Gürber den Abriss des bestehenden
Gebäudes an der Rossbergstrasse und
den Bau eines Mehrfamilienhauses.
Das neue Haus wird insgesamt zehn

Wohnungen umfassen. Die Erschlies-
sung erfolgt gemäss Architekt Iwan
Marty wie bisher über die Rossberg-
strasse und über einen Vorplatz zur
Einstellhalle. Das Mehrfamilienhaus
wird ein Untergeschoss, drei Wohnge-
schosse und ein Attikageschoss um-
fassen. Der Haupteingang befindet sich
im ersten Obergeschoss.
Im ersten und zweiten Obergeschoss

entstehen je drei Wohnungen, im Erd-
geschoss zwei Wohneinheiten. Schliess-

lich sind nochmals zwei Wohnungen
im Attikabereich geplant. Insgesamt
entstehen hier drei Dreieinhalb- und
sieben Viereinhalb-Zimmer-Wohnun-

gen. Das Haus wird zum Teil in Sicht-
beton ausgeführt, die zurückversetzten
Fassaden unter den Balkonen oder dem
Vordach erhalten eine Holzschalung.

Moderner Wohnraum entsteht
an der Steiner Rossbergstrasse.

Bild pd
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